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Düsseldorf, 24. September 2012 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zwölften Buches Sozial- 
gesetzbuch, BR-Drucks 455/12 
Unterkunftskosten behinderter Menschen, die im Haushalt ihrer Eltern 
leben 
 

 

Sehr geehrter Herr Hüppe, 
 

für erheblichen Unmut unter den Eltern erwachsener Menschen mit 
Behinderung sorgt derzeit die neue Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts zur Berücksichtigung von Unterkunftskosten im Rahmen der 
Grundsicherung (Urteile des BSG vom 25. August 2011, Az. B 8 SO 29/10 R 
sowie vom 14. April 2011, Az. B 8 SO 18/09 R). Nach dieser Rechtsprechung 
können Kosten für Unterkunft und Heizung bei im Haushalt der Eltern 
lebenden behinderten Kindern nur noch übernommen werden, wenn 
zwischen den Eltern und ihrem Kind ein wirksamer Mietvertrag geschlossen 
wurde. Zuvor war es in derartigen Fällen gängige Praxis der meisten 
Sozialhilfeträger, die Unterkunftskosten nach der Zahl der zur Haushalts-
gemeinschaft zählenden Personen aufzuteilen und den Pro-Kopf-Anteil, der 
auf das grundsicherungsberechtigte Kind entfiel, im Rahmen der 
Grundsicherung zu übernehmen. 
 
In aktuellen Bewilligungsbescheiden wird nun grundsicherungsberechtigten 
Menschen, die seit vielen Jahren Kosten der Unterkunft bezogen haben, der 
Unterkunftsanspruch mit der Begründung versagt, es bestehe kein 
Mietvertrag zwischen ihnen und ihren Eltern.  
 
Die Eltern, die häufig selbst bereits das Rentenalter erreicht haben, sehen 
sich hierdurch gezwungen, Mietverträge mit ihren behinderten Kindern zu 
schließen. Dies verursacht jedoch 
 

1. den Eltern erheblichen bürokratischen Aufwand 
Denn für den Abschluss des Mietvertrages muss bei behinderten 
Kindern, die unter rechtlicher Betreuung stehen, wegen des Verbots 
des In-Sich-Geschäfts in der Regel ein Ergänzungsbetreuer bestellt 
werden. 

 



 

2. den Sozialhilfeträgern höhere Ausgaben 
Denn der vereinbarte Mietzins ist meistens höher als der zuvor geltend gemachte Pro-Kopf-
Anteil an den Unterkunftskosten. 
 

3. den Sozialgerichten eine Vielzahl neuer Verfahren  
Denn diese müssen die Ernsthaftigkeit des Mietverlangens der Eltern aufwändig prüfen, weil 
Sozialhilfeträger häufig die Wirksamkeit der abgeschlossenen Mietverträge in Frage stellen.  

 
Das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des SGB XII (BR-Drucks 455/12) sollte deshalb 
genutzt werden, die Übernahme von Kosten der Unterkunft bei im Haushalt der Eltern lebenden 
grundsicherungsberechtigten Kindern in der Weise zu regeln, dass eine Pro-Kopf-Aufteilung  möglich 
ist. Einen entsprechenden Vorschlag für eine solche Regelung fügen wir diesem Schreiben als Anlage 
bei. 
 
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie sich bei den weiteren Beratungen des Gesetzentwurfs für eine 
entsprechende Regelung einsetzen. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag ist für 
kommenden Freitag, den 28. September unter TOP 42 vorgesehen.  
 
Unseres Erachtens würde die von uns vorgeschlagene Regelung die Bereitschaft der Eltern, ihre 
behinderten Kinder zuhause zu betreuen, stärken und dazu beitragen, kostenintensive stationäre 
Unterbringungen zu vermeiden. 

 
Mit freundlichem Gruß 

   

  
Johannes Magin Ulla Schmidt 
1. Vorsitzender  Bundesvorsitzende 
Caritas Behindertenhilfe Bundesvereinigung Lebenshilfe 
und Psychiatrie e.V. für Menschen mit geistiger 
 Behinderung e.V.   

 

 

 

 
Lothar Dietrich Michael Conty   
Mitglied des Vorstandes Vorsitzender 
Verband für anthroposophische              Bundesverband evangelische  
Heilpädagogik, Sozialtherapie              Behindertenhilfe e.V. 
und soziale Arbeit e.V. 

 

 
Helga Kiel 
Vorsitzende 
Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
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